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Bisherige Fassung 

 

Hauptsatzung der Stadt Landau  

vom 25.06.2014 

zuletzt geändert durch Satzung vom 21.09.2016 *)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtrat hat am 24.06.2014 auf Grund 

 

der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (Ge-

mO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landes-

gesetz vom 27.05.2014 (GVBl. S. 72)            folgende Satzung be-

schlossen(1): 

 

 

(1) Sämtliche Regelungen dieser Satzung gelten gleichermaßen für 

Frauen und Männer. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 

jedoch bei der Bezeichnung von Personen oder Funktionen auf die 

doppelte Schreibweise (männlich/weiblich) verzichtet und – wie in 

der zugrundeliegenden Gemeindeordnung – lediglich die männli-

che Form verwendet. 

 

*) Änderungshistorie am Dokumentende 

 

Neufassung 

 

Hauptsatzung der Stadt Landau  

vom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtrat hat am                   auf Grund 

 

der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (Ge-

mO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landes-

gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21)    folgende Satzung beschlos-

sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen: 

 

 

Die Hauptsatzung erhält die 

für Satzungen der Stadt 

Landau übliche Gliederung, 

entsprechend den Empfeh-

lungen des Bundesministeri-

ums der Justiz zur Gestaltung 

von Gesetzen und Rechtsver-

ordnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streichung, da in der Haupt-

satzung nun geschlechtsge-

rechte Sprache gem dienstl. 

Weisung Nr. 23 verwendet 

wird. 
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§ 1 

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Geschäftsbereiche 

 

1. Die Stadt Landau in der Pfalz hat neben dem hauptamtlichen 

Oberbürgermeister einen hauptamtlichen Beigeordneten, der 

die Amtsbezeichnung „Bürgermeister“ führt, und einen ehren-

amtlichen Beigeordneten. 

 

 

 

 

2. Die Verwaltung der Stadt Landau in der Pfalz umfasst drei Ge-

schäftsbereiche.  

 

 

§ 2 

Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und des ehrenamtli-

chen Beigeordneten 

 

1. Als Ersatz der mit ihrem Amt verbundenen Aufwendungen und 

der notwendigen baren Auslagen erhalten die Ratsmitglieder 

eine Aufwandsentschädigung in Form 

 

1.1 eines monatlichen Grundbetrages in Höhe von 200,00 €, die für 

jeden begonnenen Monat ihrer Amtszeit gezahlt wird, zuzüg-

lich 

 

1.2 eines Sitzungsgeldes in Höhe von 15,00 € pro Sitzung, falls 

nicht nach anderen Vorschriften eine Sitzungsvergütung zu ge-

währen ist. 

 

  

 

 

 

 

2. Die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter erhalten eine 

zusätzliche Aufwandsentschädigung. Diese beträgt für die Frak-

tionsvorsitzenden das 1,0-fache und für die stellvertretenden 

Fraktionsvorsitzenden (bei Fraktionen bis 9 Mitgliedern für ei-

nen Stellvertreter und bei Fraktionen ab 10 Mitgliedern für 

zwei Stellvertreter) das 0,5-fache der Aufwandsentschädigung 

§ 1 

Beigeordnete, Geschäftsbereiche 

 

(1) Die Stadt Landau in der Pfalz hat neben der hauptamtlichen 

Oberbürgermeisterin oder dem hauptamtlichen Oberbürger-

meister eine hauptamtliche Beigeordnete, die die Amtsbe-

zeichnung „Bürgermeisterin“ führt  oder einen hauptamtli-

chen Beigeordneten, der die Amtsbezeichnung  „Bürgermeis-

ter“ führt, und eine ehrenamtliche Beigeordnete oder einen 

ehrenamtlichen Beigeordneten. 

 

(2) Die Verwaltung der Stadt Landau in der Pfalz umfasst drei 

Geschäftsbereiche.  

 

 

§ 2 

Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und  ehrenamtlicher 

Beigeordneter 

 

(1) Als Ersatz der mit ihrem Amt verbundenen Aufwendungen und 

der notwendigen baren Auslagen erhalten die Ratsmitglieder 

eine Aufwandsentschädigung in Form 

 

1. eines monatlichen Grundbetrages in Höhe von 200,00 €, 

die für jeden begonnenen Monat ihrer Amtszeit gezahlt 

wird, zuzüglich  

 

2.  eines Sitzungsgeldes in Höhe von 15,00 € pro Sitzung, falls 

nicht nach anderen Vorschriften eine Sitzungsvergütung zu 

gewähren ist. 

 

Der monatliche Grundbetrag wird entsprechend gekürzt, 

wenn ein Ratsmitglied nach § 38 GemO von der Teilnahme an 

weiteren Rats- und Ausschusssitzungen ausgeschlossen wird 

oder ohne triftigen Grund an einer Sitzung nicht teilnimmt. 

 

(2) Die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreterinnen oder 

Stellvertreter erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädi-

gung. Diese beträgt für die Fraktionsvorsitzenden das 1,0-

fache und für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden (bei 

Fraktionen bis 9 Mitgliedern für eine Stellvertreterin oder ei-

nen Stellvertreter und bei Fraktionen ab 10 Mitgliedern für 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bislang Abs. 4 
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für Ratsmitglieder. 

 

 

3. In einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehenden Personen ist 

der nachgewiesene Lohnausfall in voller Höhe zu ersetzen; er 

umfasst auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilli-

gen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den 

gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Anderen Personen 

wird auf Antrag der glaubhaft gemachte Verdienstausfall bis zu 

einem Höchstbetrag von 25,00 € je Sitzung erstattet. Personen, 

die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend ma-

chen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Be-

reich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 

Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 

Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können einen Ausgleich 

bis zur Höhe eines Verdienstausfalles nach Satz 2 erhalten. 

 

 

4. Der nach Abs. 1.1  gewährte monatliche Grundbetrag wird ent-

sprechend gekürzt, wenn ein Ratsmitglied nach § 38 GemO von 

der Teilnahme an weiteren Rats- und Ausschusssitzungen aus-

geschlossen wird oder ohne triftigen Grund an einer Sitzung 

nicht teilnimmt. 

 

5. Als Ersatz der mit seinem Amt verbundenen Aufwendungen und 

der notwendigen baren Auslagen erhält  der ehrenamtliche 

Beigeordnete eine Aufwandsentschädigung in Form eines mo-

natlichen Betrages in Höhe von 65 % des Höchstsatzes nach § 

13 der KomAEVO, die für jeden begonnenen Monat seiner 

Amtszeit gezahlt wird. 

 

 

§ 3 

Geschäftsführungskosten der Fraktionen 

 

1. Die Fraktionen erhalten mit Wirkung vom 1. Juni 2014 einen 

jährlichen Zuschuss zu den Geschäftsführungskosten, der sich 

aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1 450,00 € sowie 650,00 € 

je Mitglied der Fraktion zusammensetzt. Die Auszahlung erfolgt 

monatlich zu einem Zwölftel des Jahresbetrages. 

 

2. Die im Stadtrat der Stadt Landau in der Pfalz vertretenen Frakti-

zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter) das 0,5-fache der 

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder. 

 

(3) In einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehenden Personen ist 

der nachgewiesene Lohnausfall in voller Höhe zu ersetzen; er 

umfasst auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwil-

ligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu 

den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Anderen Per-

sonen wird auf Antrag der glaubhaft gemachte Verdienstaus-

fall bis zu einem Höchstbetrag von 25,00 € je Sitzung erstattet. 

Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall 

geltend machen können, denen aber im beruflichen oder 

häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 

durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-

nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können ei-

nen Ausgleich bis zur Höhe eines Verdienstausfalles nach Satz 

2 erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Als Ersatz der mit dem Amt verbundenen Aufwendungen und 

der notwendigen baren Auslagen erhalten ehrenamtliche Bei-

geordnete eine Aufwandsentschädigung in Form eines monat-

lichen Betrages in Höhe von 65 % des Höchstsatzes nach § 13 

der KomAEVO, die für jeden begonnenen Monat der Amtszeit 

gezahlt wird. 

 

 

§ 3 

Geschäftsführungskosten der Fraktionen 

 

(1) Die Fraktionen erhalten mit Wirkung vom 1. Juni 2014 einen 

jährlichen Zuschuss zu den Geschäftsführungskosten, der sich 

aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1 450,00 € sowie 650,00 € 

je Mitglied der Fraktion zusammensetzt. Die Auszahlung er-

folgt monatlich zu einem Zwölftel des Jahresbetrages. 

 

(2)  Die im Stadtrat der Stadt Landau in der Pfalz vertretenen Frak-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt Abs. 1 Satz 2 
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onen erbringen jährlich einen Nachweis über die Verwendung 

des Zuschusses zu den Geschäftsführungskosten. Nicht benötig-

te oder rechtswidrig verwendete Leistungen sind zurück zu er-

statten. Das Nähere wird in einer Richtlinie geregelt. 

 

 

§ 4 

Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Beirates für Migration 

und Integration 

 

Die Mitglieder des Beirates für Migration und Integration erhalten 

als Ersatz der mit ihrem Amt verbundenen Aufwendungen und der 

notwendigen baren Auslagen eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe eines Viertels, der Vorsitzende in Höhe der Hälfte des monat-

lichen Grundbetrages gem. § 2 Abs. 1.1. § 2 Abs. 1.3 und Abs. 4 

gelten entsprechend. 

 

 

 

§ 5 

Entschädigung für die Wahrnehmung sonstiger Ehrenämter 

 

1. Bürger, die einem Ausschuss als Mitglied angehören, erhalten 

ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € pro Sitzung, falls nicht 

nach anderen Vorschriften eine Sitzungsvergütung zu gewäh-

ren ist. 

 

2. Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmar-

kungen sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die 

nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken 

vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berück-

sichtigt. Die Entschädigung beträgt 10,--€ je Stunde. Angefan-

gene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu 

entschädigen. 

 

3. Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen oder sonstigen 

persönlichen Aufwendungen erhalten die Feuerwehrangehöri-

gen eine Entschädigung nach Maßstäben der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung und 

der nachfolgenden Regelungen:  

 

3.1.  Eine Aufwandsentschädigung erhalten: 

tionen erbringen jährlich einen Nachweis über die Verwen-

dung des Zuschusses zu den Geschäftsführungskosten. Nicht 

benötigte oder rechtswidrig verwendete Leistungen sind zu-

rück zu erstatten. Das Nähere wird in einer Richtlinie geregelt. 

 

 

§ 4 

Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Beirates für Migration 

und Integration 

 

Die Mitglieder des Beirates für Migration und Integration erhalten 

als Ersatz der mit ihrem Amt verbundenen Aufwendungen und 

der notwendigen baren Auslagen eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe eines Viertels, die Vorsitzende oder der Vorsitzende in Höhe 

der Hälfte des monatlichen Grundbetrages gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 

sowie ein Sitzungsgeld nach § 2 Abs. 1 Nr. 2. § 2 Abs. 1 Satz 2 

sowie § 2 Abs. 3 gelten entsprechend. 

 

 

§ 5 

Entschädigung für die Wahrnehmung sonstiger Ehrenämter 

 

(1) Bürgerinnen und Bürger, die einem Ausschuss als Mitglied 

angehören, erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € pro 

Sitzung, falls nicht nach anderen Vorschriften eine Sitzungs-

vergütung zu gewähren ist. § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Ab-

markungen sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, 

die nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstre-

cken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden 

berücksichtigt. Die Entschädigung beträgt 10,--€ je Stunde. 

Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stunden-

satzes zu entschädigen. 

 

(3) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen oder sonsti-

gen persönlichen Aufwendungen  sowie des Verdienstausfalls 

erhalten die Feuerwehrangehörigen eine Entschädigung nach 

Maßstäben der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der 

jeweils gültigen Fassung und der nachfolgenden Regelungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweisung berichtigt und 

ergänzt 
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Verweisung ergänzt, da § 18 

Abs. 4 GemO allgemein für 

ehrenamtlich Tätige gilt. 
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3.1.1  der Wehrleiter, 

 

3.1.2   der stellvertretende Wehrleiter, 

 

3.1.3 die Wehrführer und Führer mit Aufgaben, die mit denen 

eines Wehrführers vergleichbar sind, 

 

3.1.4 die Ausbilder, 

 

3.1.5 der Stadtjugendfeuerwehrwart sowie die Jugendfeuer-

wehrwarte der  Stadtteile, 

 

3.1.6 die ehrenamtlichen Gerätewarte, 

 

3.1.7 die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzpla-

nung, 

 

3.1.8 die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung 

und Pflege der 

 Informations- und Kommunikationsmittel, 

 

3.1.9 der Brandschutzerzieher. 

 

3.2 Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatli-

chen Pauschbetrages       

gewährt. Daneben werden die in § 5 der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung ge-

nannten Aufwendungen besonders erstattet. 

 

 

3.3     Als monatliche Aufwandsentschädigung erhalten: 

 

 

3.3.1  der Wehrleiter einen Betrag, der dem Höchstsatz der Feuer-

wehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fas-

sung, zuzüglich des Zuschlags für jede im Stadtgebiet aufge-

stellte Stadtteilfeuerwehr, entspricht, 

 

 

3.3.2  der stellvertretene Wehrleiter einen Betrag, der dem Höchst-

satz der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der je-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Als monatliche Aufwandsentschädigung in Form eines Pau-

schalbetrags erhalten: 

 

a)  die Wehrleiterin oder der Wehrleiter einen Betrag, der 

dem Höchstsatz der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 

in der jeweils gültigen Fassung, zuzüglich des Zuschlags für 

jede im Stadtgebiet aufgestellte Stadtteilfeuerwehr, ent-

spricht, 

 

b) die stellvertretende Wehrleiterin oder der stellvertretene 

Wehrleiter einen Betrag, der dem Höchstsatz der Feuer-

 

 

 

 

Unnötige Doppelung gestri-

chen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache 

 

 

 

 

 

 



Synopse Hauptsatzung vom 01.09.2004  - Neufassung der Hauptsatzung, Stand 24.10.2017 

 

weils gültigen Fassung entspricht, 

 

 

3.3.3 der Führer der Stadtwehr einen Betrag, der 75 vom Hundert 

des Höchstsatzes der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 

in der jeweils gültigen Fassung für den Wehrleiter ent-

spricht, jedoch mindestens den Mindestbetrag nach dieser 

Verordnung, 

 

 

3.3.4 die Zugführer der Stadtwehr, die Gruppen- und Zugführer 

der Stadtteilfeuerwehren sowie des Gefahrstoffzuges, der 

Gruppenführer der Führungsgruppe technische Einsatzlei-

tung einen Betrag, der 40 vom Hundert des Höchstsatzes der 

Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gülti-

gen Fassung für den Wehrführer entspricht, jedoch mindes-

tens den Mindestbetrag nach dieser Verordnung, 

 

 

3.3.5 die Ausbilder, der Stadtjugendfeuerwehrwart sowie die Ju-

gendfeuerwehrwarte, die in der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung 

festgesetzten Beträge; sofern dort Rahmenbeträge einge-

führt werden, die jeweiligen Höchstbeträge, 

 

 

 

3.3.6 der Brandschutzerzieher den gleichen Betrag, den die Ju-

gendfeuerwehrwarte erhalten, 

 

 

3.3.7 die Gerätewarte einen Betrag, der 40 vom Hundert des 

Höchstsatzes der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in 

der jeweils gültigen Fassung entspricht, mindestens jedoch 

den Mindestbetrag nach dieser Verordnung, 

 

 

3.3.8 die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzpla-

nung und die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, 

Wartung und Pflege der Informations- und Kommunikati-

onsmittel den Mindestbetrag nach der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

wehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen 

Fassung entspricht, 

 

c)  die Führerin oder der Führer der Stadtwehr einen Betrag, 

der 75 vom Hundert des Höchstsatzes der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung 

für die Wehrleiterin oder den Wehrleiter entspricht, jedoch 

mindestens den Mindestbetrag nach dieser Verordnung, 

 

d) die Zugführerinnen und Zugführer der Stadtwehr, die Füh-

rerinnen und Führer von Gruppen und Zügen  der Stadt-

teilfeuerwehren, des Gefahrstoffzuges und  der Führungs-

gruppe technische Einsatzleitung einen Betrag, der 40 vom 

Hundert des Höchstsatzes der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung 

für die Wehrführerin oder den Wehrführer entspricht, je-

doch mindestens den Mindestbetrag nach dieser Verord-

nung, 

 

e)  die Ausbilderinnen und Ausbilder, die Stadtjugendfeuer-

wehrwartin oder der Stadtjugendfeuerwehrwart sowie die 

Jugendfeuerwehrwartinnen und die Jugendfeuerwehrwar-

te, die in der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der 

jeweils gültigen Fassung festgesetzten Beträge; sofern dort 

Rahmenbeträge eingeführt werden, die jeweiligen 

Höchstbeträge, 

 

f)   die Brandschutzerzieherinnen und  Brandschutzerzieher 

den gleichen Betrag, den die Jugendfeuerwehrwartinnen 

und Jugendfeuerwehrwarte erhalten, 

 

g)  die Gerätewartinnen und Gerätewarte einen Betrag, der 40 

vom Hundert des Höchstsatzes der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung 

entspricht, mindestens jedoch den Mindestbetrag nach die-

ser Verordnung, 

 

h) die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzpla-

nung und die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, 

Wartung und Pflege der Informations- und Kommunikati-

onsmittel den Mindestbetrag nach der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
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3.4   Feuerwehrangehörige, die zu Einsätzen herangezogen wor-

den sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 1,95 € pro angefangene halbe Stunde. Für das Erschei-

nen im Feuerwehrgerätehaus erhalten die Feuerwehrange-

hörigen, die nicht zum Einsatz kommen, 1,95 €. Für Brandsi-

cherheitswachen erhalten die Feuerwehrangehörigen eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 4,25 € pro angefange-

ne halbe Stunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

Ältestenrat 

 

1. Zur Beratung des Oberbürgermeisters in Fragen der Tagesord-

nung und des Ablaufs der Sitzungen des Stadtrates wird ein Äl-

testenrat gebildet. Er wird bei Bedarf vom Vorsitzenden einbe-

rufen. 

 

 

          Daneben werden die in § 5 der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung 

genannten Aufwendungen besonders erstattet. 

 

2.  Feuerwehrangehörige, die zu Einsätzen herangezogen worden 

sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3,25  

€ pro angefangene halbe Stunde. Für das Erscheinen im Feu-

erwehrgerätehaus erhalten die Feuerwehrangehörigen, die 

nicht zum Einsatz kommen, 3,25  €. Für Brandsicherheitswa-

chen erhalten die Feuerwehrangehörigen eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 4,25 € pro angefangene halbe Stun-

de. 

 

3.   Ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

Landau in der Pfalz, die nicht in einem Dienst- oder Arbeits-

verhältnis stehen, wird nach  § 13 Abs. 7 Brand- und Katastro-

phenschutzgesetz (LBKG) der Verdienstausfall, der ihnen 

durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder 

sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung 

der Stadt entsteht,  auf Antrag in Form eines pauschalierten 

Stundenbetrags in Höhe von 25,00 € ersetzt. Hierfür gelten 

folgende Bedingungen:  

 

a)  Die Entschädigung wird nach Stunden der versäumten Ar-

beitszeit berechnet. Als Arbeitszeit gilt die glaubhaft ge-

machte, nicht nachholbare Arbeitszeit.   

 

b)  Der Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls erlischt, 

wenn der Antrag nicht binnen eines Jahres nach dem Ein-

satz oder der Teilnahme an einer sonstigen Veranstaltung 

gestellt wird. 

 

 

§ 6 

Ältestenrat 

 

(1)  Zur Beratung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürger-

meisters in Fragen der Tagesordnung und des Ablaufs der Sit-

zungen des Stadtrates wird ein Ältestenrat gebildet. Er wird 

bei Bedarf von der oder dem Vorsitzenden einberufen. 

 

 

 

 

 

 

siehe Sitzungsvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe ausführliche Begrün-

dung in der Sitzungsvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache 

 

 

 



Synopse Hauptsatzung vom 01.09.2004  - Neufassung der Hauptsatzung, Stand 24.10.2017 

 

2. Dem Ältestenrat gehören an: Der Oberbürgermeister und die 

Beigeordneten sowie die Fraktionsvorsitzenden. Die Fraktions-

vorsitzenden können sich durch ein anderes Ratsmitglied im Äl-

testenrat vertreten lassen. 

 

 

3. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister, in seiner Vertretung 

führen ihn die Beigeordneten in der Reihenfolge ihrer Vertre-

tungsbefugnis. Sind der Oberbürgermeister und die  Beigeord-

neten von der Mitwirkung im Ältestenrat ausgeschlossen, weil 

eine Interessenkollision vorliegt, so führt das an Lebensjahren 

älteste Mitglied des Ältestenrates den Vorsitz. 

 

 

§ 7 

Bildung von Ausschüssen, Beauftragte 

 

1. Zur Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates sowie zur ab-

schließenden Entscheidung nach Maßgabe des § 8 werden fol-

gende Ausschüsse gebildet: 

 

Zahl der gewählten Mitglieder 

 

 1.  Hauptausschuss                                    15 

 2.  Rechnungsprüfungsausschuss             13 

 3.  Kulturausschuss                                    18 

 4.  Sportausschuss                                     18 

 5.  Bauausschuss                                        15 

 6.  Umweltausschuss                                 13 

 7.  Sozialausschuss                                     13 

 8.  Werksausschuss                                    13 

        Gebäudemanagement Landau  

        (zzgl. Beschäftigtenvertreter  

         gem. § 90 LPersVG) 

 

2. Den Ausschüssen nach Absatz 1.2 bis 1.8 dürfen sonstige wähl-

bare Bürger der Stadt Landau in der Pfalz angehören. 

 

 

     Jeder Ausschuss muss mindestens zur Hälfte aus gewählten 

Ratsmitgliedern        bestehen. 

 

(2) Dem Ältestenrat gehören an: Die Oberbürgermeisterin oder 

der Oberbürgermeister und die Beigeordneten sowie die Frak-

tionsvorsitzenden. Die Fraktionsvorsitzenden können sich 

durch ein anderes Ratsmitglied im Ältestenrat vertreten las-

sen. 

 

(3) Den Vorsitz führt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-

germeister, in ihrer oder seiner Vertretung führen ihn die Bei-

geordneten in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis. 

Sind diese von der Mitwirkung im Ältestenrat ausgeschlossen, 

weil eine Interessenkollision vorliegt, so führt das an Lebens-

jahren älteste Mitglied des Ältestenrates den Vorsitz. 

 

 

§ 7 

Bildung von Ausschüssen, Beauftragte 

 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates sowie zur ab-

schließenden Entscheidung nach Maßgabe des § 8 werden 

folgende Ausschüsse gebildet: 

 

Zahl der gewählten Mitglieder 

 

 1.  Hauptausschuss                                    15 

 2.  Rechnungsprüfungsausschuss             13 

 3.  Kulturausschuss                                    18 

 4.  Sportausschuss                                     18 

 5.  Bauausschuss                                        15 

 6.  Umweltausschuss                                 13 

 7.  Sozialausschuss                                     13 

 8.  Werksausschuss                                    13 

        Gebäudemanagement Landau  

        (zzgl. Beschäftigtenvertreter  

         gem. § 90 LPersVG) 

  

(2) Den Ausschüssen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 8 dürfen sonstige 

wählbare Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landau in der 

Pfalz angehören. 

 

      Jeder Ausschuss muss mindestens zur Hälfte aus gewählten 

Ratsmitgliedern        bestehen. 
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3. Jede in dem jeweiligen Ausschuss nach Abs. 1 vertretene Frakti-

on kann mindestens einen sonstigen wählbaren Bürger der 

Stadt Landau in der Pfalz zur Wahl in diesen Ausschuss vor-

schlagen. 

 

4. Dem Sportausschuss sollen Vertreter des Sportbundes Pfalz / der 

städtischen Sportorganisationen angehören. Der Sportausschuss 

erfüllt zugleich die Funktion des Sportstättenbeirates nach der 

Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung.  Die in dieser 

Verwaltungsvorschrift genannten mit der Förderung des Baues 

von Sportstätten befassten Stellen sollen bei der Erfüllung der 

Aufgaben des Sportstättenbeirates beteiligt werden.  

 

 

5. Die zur Erfüllung besonderer Aufgaben durch Gesetz oder sons-

tiger Rechtsgrundlagen vorgeschriebene Bildung von Ausschüs-

sen und sonstigen Gremien bleibt unberührt. 

 Der nach dem Schulgesetz zu bildende Schulträgerausschuss 

besteht aus 28 gewählten Mitgliedern. 

 

6. Für die Belange der Universitätsstadt Landau in der Pfalz wird 

ein Beauftragter aus der Mitte des Stadtrates bestellt. Der Be-

auftragte erhält für die mit dem Amt verbundenen Aufwen-

dungen und die notwendigen baren Auslagen eine Aufwands-

entschädigung in Höhe des Grundbetrages der Aufwandsent-

schädigung eines Ratsmitgliedes nach § 2, 1.1.  

     Das Nähere zum Amt wird durch Ratsbeschluss geregelt. 

 

 

 

§ 8 

Zuständigkeit der Ausschüsse 

 

1. Den in § 7 Abs. 1 bezeichneten Ausschüssen werden folgende 

Aufgaben übertragen:  

 

1.1 Hauptausschuss 

  

1.1.1 Beratung:  

                1.1.1.1 Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates. 

                1.1.1.2 Grundsätzliche Angelegenheiten im Zusam-

menhang mit der Ansiedlung und Förderung 

(3) Jede in dem jeweiligen Ausschuss nach Abs. 1 vertretene Frak-

tion kann mindestens eine sonstige wählbare Bürgerin oder 

einen sonstigen wählbaren Bürger der Stadt Landau in der 

Pfalz zur Wahl in diesen Ausschuss vorschlagen. 

 

(4) Dem Sportausschuss sollen Vertreterinnen oder Vertreter des 

Sportbundes Pfalz / der städtischen Sportorganisationen an-

gehören. Der Sportausschuss erfüllt zugleich die Funktion des 

Sportstättenbeirates nach der Verwaltungsvorschrift Sportan-

lagen-Förderung.  Die in dieser Verwaltungsvorschrift genann-

ten mit der Förderung des Baues von Sportstätten befassten 

Stellen sollen bei der Erfüllung der Aufgaben des Sportstät-

tenbeirates beteiligt werden.  

 

(5) Die zur Erfüllung besonderer Aufgaben durch Gesetz oder 

sonstiger Rechtsgrundlagen vorgeschriebene Bildung von Aus-

schüssen und sonstigen Gremien bleibt unberührt. 

      Der nach dem Schulgesetz zu bildende Schulträgerausschuss 

besteht aus 28 gewählten Mitgliedern. 

 

(6) Für die Belange der Universitätsstadt Landau in der Pfalz wird 

eine Beauftragte oder ein Beauftragter aus der Mitte des 

Stadtrates bestellt. Die Beauftragte oder der Beauftragte er-

hält für die mit dem Amt verbundenen Aufwendungen und 

die notwendigen baren Auslagen eine Aufwandsentschädi-

gung in Höhe des Grundbetrages der Aufwandsentschädigung 

eines Ratsmitgliedes nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.  

      Das Nähere zum Amt wird durch Ratsbeschluss geregelt. 

 

 

§ 8 

Zuständigkeit der Ausschüsse 

 

(1) Den in § 7 Abs. 1 bezeichneten Ausschüssen werden folgende 

Aufgaben übertragen:  

 

1. Hauptausschuss 

a) Beratung  

 

aa) Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates. 

bb) Grundsätzliche Angelegenheiten im Zusammen-

hang mit der Ansiedlung und Förderung von 
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von Handwerk, Handel, Gewerbe und Indust-

rie. 

                1.1.1.3 Stellenplan der Beamten und  Beschäftigten 

der Stadtverwaltung. 

                1.1.1.4 Angelegenheiten des Zoos. 

 

 

  

1.1.2    Entscheidung:  

 

                1.1.2.1 Beschlussfassung über alle Selbstverwal-

tungsangelegenheiten, soweit sie nicht nach 

§ 32 Abs. 2 GemO dem Stadtrat vorbehalten 

oder nachstehend anderen Ausschüssen 

übertragen sind, oder soweit nicht der Ober-

bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist (§ 

32 Abs. 1 GemO), ausgenommen Angelegen-

heiten des Zoos. 

                1.1.2.2 Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger 

und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu 

30.000,00 € im Einzelfall (§ 32 Abs. 2 Nr. 11 

GemO). 

                1.1.2.3 Genehmigung von Verträgen der Stadt mit 

dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister 

und dem Beigeordneten bis zu einer Wert-

grenze von 600,00 € (§ 32 Abs. 2 Nr. 12 Ge-

mO). 

                1.1.2.4 Verfügung über Gemeindevermögen sowie 

die Hingabe von Darlehen der Stadt, die Ver-

äußerung und die Verpachtung von Eigenbe-

trieben oder Teilen von Eigenbetrieben bis zu 

einer Wertgrenze von 520.000,00 € (§ 32  

Abs. 2 Nr. 13 GemO). 

                1.1.2.5 Vergaben von Lieferungen und Leistungen 

bis 520.000,00 € im Einzelfall im Rahmen des 

Haushaltsplans, sofern nicht ein anderer Aus-

schuss zuständig ist. 

 

                1.1.2.6 Beschlussfassung über Maßnahmen im be-

sonderen Städtebaurecht , soweit nicht dem 

Stadtrat vorbehalten. 

 

Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie. 

cc) Stellenplan der Beamtinnen und Beamten und  Be-

schäftigten der Stadtverwaltung. 

dd) Angelegenheiten des Zoos. 

 

 

 

 

b) Entscheidung  

 

aa)  Beschlussfassung über alle Selbstverwaltungsange-

legenheiten, soweit sie nicht nach § 32 Abs. 2 Ge-

mO dem Stadtrat vorbehalten oder nachstehend 

anderen Ausschüssen übertragen sind, oder soweit 

nicht die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-

germeister kraft Gesetzes zuständig ist (§ 32 Abs. 1 

GemO), ausgenommen Angelegenheiten des Zoos. 

bb) Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und 

außerplanmäßiger Ausgaben bis zu 30.000,00 € im 

Einzelfall (§ 32 Abs. 2 Nr. 11 GemO). 

cc)  Genehmigung von Verträgen der Stadt mit der 

Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeis-

ter und den Beigeordneten bis zu einer Wertgren-

ze von 600,00 € (§ 32 Abs. 2 Nr. 12 GemO). 

dd)  Verfügung über Gemeindevermögen sowie die 

Hingabe von Darlehen der Stadt, die Veräußerung 

und die Verpachtung von Eigenbetrieben oder Tei-

len von Eigenbetrieben bis zu einer Wertgrenze 

von 520.000,00 € (§ 32  Abs. 2 Nr. 13 GemO). 

ee)  Vergaben von Lieferungen und Leistungen bis 

520.000,00 € im Einzelfall im Rahmen des Haus-

haltsplans, sofern nicht ein anderer Ausschuss zu-

ständig ist. 

ff)  Beschlussfassung über Maßnahmen im besonderen 

Städtebaurecht , soweit nicht dem Stadtrat vorbe-

halten. 

gg)  Zustimmung zur Ernennung der Beamtinnen und 

Beamten ab dem dritten Einstiegsamt sowie die 

Entlassung der Beamtinnen und Beamten auf Pro-

be dieser beamtenrechtlichen Laufbahn gegen de-

ren Willen. 

hh)  Zustimmung zur Einstellung und/oder Eingruppie-
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                1.1.2.7 Zustimmung zur Ernennung der Beamten ab 

dem dritten Einstiegsamt sowie die Entlas-

sung der Beamten auf Probe dieser beamten-

rechtlichen Laufbahn gegen deren Willen. 

 

                1.1.2.8 Zustimmung zur Einstellung und/oder Ein-

gruppierung der mit den Beamten ab dem 

dritten Einstiegsamt der beamtenrechtlichen 

Laufbahnen vergleichbaren Beschäftigten 

sowie die Kündigung gegen deren Willen. 

 

                1.1.2.9 Anträge auf Hinausschiebung des Ruhe-

standsbeginns. 

 

 

[In der Regel werden als Geschäfte der laufenden Verwaltung 

angesehen: 

 

- Vergaben von Lieferungen und Leistungen auch bei Baumaß-

nahmen sowie der Eingang  von Erwerbsverpflichtungen bis 

zu 52.000,00 € im Einzelfall im Rahmen des Haushaltsplanes, 

- die Stundung von Realsteuern bis zu 12 Monaten, 

- Stundungen mit Zinsberechnungen, 

- die zinslose Stundung von Forderungen bis 15.000,00 €, 

- Erlass von Forderungen bis 10 000,00 €, 

- Niederschlagung von Forderungen bis 50.000,00 €, 

- Grundstücksgeschäfte bis zu einem Verkaufswert von 

30.000,00 € im Einzelfall, 

- Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 

bis zu 10.000,00 € im Einzelfall (§ 100 Absatz 1 Satz 2 GemO), 

- Nachgeben bei gerichtlichen Vergleichen].  

 

 

1.2  Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Prüfung der Jahresrechnung gem. § 110 GemO. 

 

 

 

 

 

 

rung der mit den Beamtinnen und Beamten ab 

dem dritten Einstiegsamt der beamtenrechtlichen 

Laufbahnen vergleichbaren Beschäftigten (ab EG 9 

b) sowie die Kündigung gegen deren Willen. 

ii)  Anträge auf Hinausschiebung des Ruhestandsbe-

ginns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[In der Regel werden als Geschäfte der laufenden Verwaltung 

angesehen: 

 

- Vergaben von Lieferungen und Leistungen auch bei Baumaß-

nahmen sowie der Eingang  von Erwerbsverpflichtungen bis 

zu 52.000,00 € im Einzelfall im Rahmen des Haushaltsplanes. 

- die Stundung von Realsteuern bis zu 12 Monaten. 

- Stundungen mit Zinsberechnungen. 

- die zinslose Stundung von Forderungen bis 15.000,00 €. 

- Erlass von Forderungen bis 10 000,00 €. 

- Niederschlagung von Forderungen bis 50.000,00 €. 

- Grundstücksgeschäfte bis zu einem Verkaufswert von 

30.000,00 € im Einzelfall. 

- Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 

bis zu 10.000,00 € im Einzelfall (§ 100 Absatz 1 Satz 2 GemO). 

- Nachgeben bei gerichtlichen Vergleichen].  

 

 

2.  Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Prüfung der Jahresrechnung gem. § 110 GemO. 
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1.3 Kulturausschuss 

  

1.3.1 Beratung:    

 

1.3.1.1 Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel-

kunst und der Musik. 

1.3.1.2 Grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit 

kulturellen Einrichtungen. 

1.3.1.3 Grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit 

dem Stadtarchiv, den städtischen Museen und 

der Stadtbibliothek. 

   

 

1.3.2  Entscheidung: 

 

                           Grundsätzliche Fragen der Veranstaltungen des 

                           Kulturamtes. 

 

 

1.4 Sportausschuss 

 

1.4.1 Beratung: 

 

1.4.1.1 Planung und Gestaltung der Sport-, Spiel- und 

Freizeitanlagen. 

1.4.1.2 Allgemeine und besondere Sportförderungs-

maßnahmen. 

1.4.1.3 Grundsätzliche Fragen der Förderung des Schul-

sports. 

1.4.1.4 Richtlinien über die Benutzung der Sportstätten. 

1.4.1.5 Aufgaben des Sportstättenbeirates nach den 

Verwaltungsvorschriften zur Sportanlagen – 

Förderung. 

   

1.4.2 Entscheidung 

  

1.4.2.1 Beschlüsse zur Verleihung der Stadtsporturkun-

de. 

1.4.2.2 Beschluss der Prioritätenliste zur Förderung des 

Baus von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen nach 

der Verwaltungsvorschrift zur Sportanlagen - 

Förderung. 

3. Kulturausschuss 

 

a) Beratung  

 

aa)  Förderung der bildenden Kunst, der Schauspielkunst 

und der Musik. 

bb) Grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit kultu-

rellen Einrichtungen. 

cc) Grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit dem 

Stadtarchiv, den städtischen Museen und der Stadt-

bibliothek. 

 

b) Entscheidung 

 

      Grundsätzliche Fragen städtischer Kulturveranstalt- 

                 ungen. 

 

 

 

4. Sportausschuss  

 

a) Beratung  

 

aa)  Planung und Gestaltung der Sport-, Spiel- und Frei-

zeitanlagen. 

bb)  Allgemeine und besondere Sportförderungsmaß-

nahmen. 

cc)  Grundsätzliche Fragen der Förderung des Schul-

sports. 

dd)  Richtlinien über die Benutzung der Sportstätten. 

ee)  Aufgaben des Sportstättenbeirates nach den Ver-

waltungsvorschriften zur Sportanlagen – Förderung. 

 

 

b) Entscheidung  

 

aa)  Beschlüsse zur Verleihung der Stadtsporturkunde. 

bb) Beschluss der Prioritätenliste zur Förderung des Baus 

von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen nach der 

Verwaltungsvorschrift zur Sportanlagen - Förde-

rung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung, da 

es kein Kulturamt mehr gibt 
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1.5.   Bauausschuss 

 

1.5.1 Beratung: 

 

1.5.1.1  Städtebauliche Pläne mit allen Änderungen und 

Ergänzungen und deren Vollzug. 

1.5.1.2 Technische Fragen bei allen Baumaßnahmen ein-

schließlich Herstellung von Erschließungsanla-

gen. 

1.5.1.3 Technische Fragen des Erschließungsbeitrags-

rechts einschließlich der Bildung von Abrech-

nungsgebieten. 

1.5.1.4 Fragen des Denkmalschutzes. 

1.5.1.5  Grundsätzliche Fragen, die im Zusammenhang 

mit der Stadtentwicklungsplanung und der 

Stadtsanierung stehen. 

1.5.1.6 Planung und Gestaltung der öffentlichen Stra-

ßen und Plätze. 

 

1.5.2 Entscheidung: 

 

1.5.2.1  Planoffenlage- bzw. Entwurfsbeschlussfassung im 

Rahmen von Verfahren zur Aufstellung, Ände-

rung und Aufhebung von Bauleitplänen. 

1.5.2.2 Vergabe von Lieferungen und Leistungen für 

Baumaßnahmen von mehr als 52.000,00 € bis 

160.000,00 € im Einzelfall im Rahmen des Haus-

haltsplanes und von mehr als 160.000,00 €, wenn 

bei Ausschreibungen Zuschlagsfristen einzuhal-

ten sind und vor Fristablauf eine Entscheidung 

des Hauptausschusses und/oder des  Stadtrates 

nicht herbeigeführt werden kann. 

1.5.2.3 Erlass von Vertragsstrafen aus Lieferung und Leis-

tung (VOB-VOL). 

1.5.2.4  Erteilung des Einvernehmens nach den §§ 31 und 

36 BauGB, soweit es sich nicht um ein Geschäft 

der laufenden Verwaltung handelt. 

1.5.2.5  Stellungnahme der Gemeinde gemäß § 8 Abs. 5 

Denkmalschutzgesetz vom 23.03.1978 (GVBl. S. 

159). 

1.5.2.6 Städtebauliche Verträge gem. § 11 BauGB. 

1.5.2.7 Stellungnahme der Stadt Landau in der Pfalz zu 

5. Bauausschuss  

 

a) Beratung  

 

aa) Städtebauliche Pläne mit allen Änderungen und Er-

gänzungen und deren Vollzug. 

bb) Technische Fragen bei allen Baumaßnahmen ein-

schließlich Herstellung von Erschließungsanlagen. 

cc) Technische Fragen des Erschließungsbeitragsrechts 

einschließlich der Bildung von Abrechnungsgebie-

ten. 

dd) Fragen des Denkmalschutzes. 

ee) Grundsätzliche Fragen, die im Zusammenhang mit 

der Stadtentwicklungsplanung und der Stadtsanie-

rung stehen. 

ff) Planung und Gestaltung der öffentlichen Straßen 

und Plätze. 

 

 

b) Entscheidung  

 

aa) Planoffenlage- bzw. Entwurfsbeschlussfassung im 

Rahmen von Verfahren zur Aufstellung, Änderung 

und Aufhebung von Bauleitplänen. 

bb) Vergabe von Lieferungen und Leistungen für Bau-

maßnahmen von mehr als 52.000,00 € bis 160.000,00 

€ im Einzelfall im Rahmen des Haushaltsplanes und 

von mehr als 160.000,00 €, wenn bei Ausschreibun-

gen Zuschlagsfristen einzuhalten sind und vor Frist-

ablauf eine Entscheidung des Hauptausschusses 

und/oder des  Stadtrates nicht herbeigeführt wer-

den kann. 

cc) Erlass von Vertragsstrafen aus Lieferung und Leis-

tung (VOB-VOL). 

dd) Erteilung des Einvernehmens nach den §§ 31 und 36 

BauGB, soweit es  

ee) sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwal-

tung handelt. 

ff) Stellungnahme der Gemeinde gemäß § 8 Abs. 5 

Denkmalschutzgesetz vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159). 

gg) Städtebauliche Verträge gem. § 11 BauGB. 

hh) Stellungnahme der Stadt Landau in der Pfalz zu 
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Planfeststellungsverfahren. 

1.5.2.8 Stellungnahme der Stadt Landau in der Pfalz zu 

raumordnerischen  Verfahren. 

1.5.2.9 Abschluss von Erschließungsverträgen mit priva-

ten Investoren gem. § 124 BauGB. 

1.5.2.10 Abwägung über die Herstellung von Gemein-

destraßen gem. § 125 Abs. 2  i. V. m. § 1 Abs. 4 – 

7 BauGB. 

1.5.2.11 Städtebauliche Rahmenpläne, für deren Umset-

zung kein Bebauungsplan erforderlich ist. 

1.5.2.12 Beschlussfassung über Inhalt, Änderung und Er-

gänzung des Ausbauprogramms für öffentliche 

Straßen. 

 

 

1.6    Umweltausschuss 

 

1.6.1   Beratung: 

 

1.6.1.1  Alle Angelegenheiten des Umweltschutzes im Be-

reich der Selbstverwaltungsaufgaben. 

1.6.1.2 Angelegenheiten der Lokalen Agenda. 

1.6.1.3 Grundsätzliche Fragen des Weinbaues und der 

Landwirtschaft. 

1.6.1.4 Angelegenheiten des Forstbetriebes nach dem 

Landesforstgesetz (Wirtschaftspläne, Beförste-

rung, Sonderhiebe usw.). 

1.6.1.5  Grundstücksrechtliche Fragen im Stadtwald (Ver-

kauf,  Erbbaurecht, Vermietung, Verpachtung). 

1.6.1.6 Waldjagd. 

1.6.1.7 Grundsätzliche Fragen des Friedhofswesens. 

1.6.1.8 Planung und Gestaltung der Spiel- und Freizeit-

anlagen sowie der Grünflächen und der Parkan-

lagen aufgrund eigener oder städtebaulicher 

Pläne.  

1.6.1.9 Grundsätzliche Fragen der Landespflege und des 

Naturschutzes. 

 

1.6.2 Entscheidung: 

 

1.6.2.1 Tatbestände der Friedhofssatzung (§ 11 Ehren-

gräber und §  21 Ausnahmen). 

Planfeststellungsverfahren. 

ii) Stellungnahme der Stadt Landau in der Pfalz zu 

raumordnerischen  Verfahren. 

 

 

 

jj) Abwägung über die Herstellung von Gemeindestra-

ßen gem. § 125 Abs. 2  i. V. m. § 1 Abs. 4 – 7 BauGB. 

kk) Städtebauliche Rahmenpläne, für deren Umsetzung 

kein Bebauungsplan erforderlich ist. 

ll) Beschlussfassung über Inhalt, Änderung und Ergän-

zung des Ausbauprogramms für öffentliche Straßen. 

 

 

 

6. Umweltausschuss 

 

a) Beratung 

 

aa) Alle Angelegenheiten des Umweltschutzes im Be-

reich der Selbstverwaltungsaufgaben. 

bb) Angelegenheiten der Lokalen Agenda. 

cc) Grundsätzliche Fragen des Weinbaues und der 

Landwirtschaft. 

dd) Angelegenheiten des Forstbetriebes nach dem Lan-

desforstgesetz (Wirtschaftspläne, Beförsterung, 

Sonderhiebe usw.). 

ee) Grundstücksrechtliche Fragen im Stadtwald (Ver-

kauf,   

ff) Erbbaurecht, Vermietung, Verpachtung). 

gg) Waldjagd. 

hh) Grundsätzliche Fragen des Friedhofswesens. 

ii) Planung und Gestaltung der Spiel- und Freizeitanla-

gen sowie der Grünflächen und der Parkanlagen 

aufgrund eigener oder städtebaulicher Pläne. 

jj) Grundsätzliche Fragen der Landespflege und des 

Naturschutzes. 

 

b) Entscheidung  

 

aa) Tatbestände der Friedhofssatzung (§ 11 Ehrengräber 

und § 21 Ausnahmen). 

 

 

 

Streichung, da nach Geset-

zesänderung BauGB nunmehr 

in 1.5.2.6 enthalten 

Nummerierung im folgenden 

angepasst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synopse Hauptsatzung vom 01.09.2004  - Neufassung der Hauptsatzung, Stand 24.10.2017 

 

1.6.2.2 Vergabe von Lieferungen und Leistungen für 

gärtnerische und grüngestalterische Maßnah-

men von mehr als 52.000,00 € bis 160.000,00 €, 

wenn bei Ausschreibungen Zuschlagsfristen                           

einzuhalten  sind und vor  Fristablauf  eine  Ent-

scheidung des Hauptausschusses  und/oder  des  

Stadtrates  nicht   herbeigeführt werden kann.

  

 

  

1.7   Sozialausschuss 

 

1.7.1  Beratung:  

  

                       Grundsätzliche soziale Problemstellungen. 

 

 

1.8 Werksausschuss Gebäudemanagement Landau 

 

Der Aufgabenbereich (Beratung und Entscheidung) ergibt sich 

aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für 

den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in ihrer je-

weils gültigen Fassung. 

 

 

2. Abweichend von den Regelungen in Absatz 1 entscheidet in 

allen Angelegenheiten, die wegen ihrer allgemeinen oder be-

sonderen Bedeutung eine Entscheidung des Stadtrates geboten 

erscheinen lassen, der Stadtrat. 

 

 

§ 9 

Bildung von Ortsbezirken 

 

1. Für die Stadtteile 

 

              Landau-Arzheim               Landau-Mörzheim 

 Landau-Dammheim Landau-Nußdorf 

 Landau-Godramstein Landau-Queichheim und 

 Landau-Mörlheim Landau-Wollmesheim 

 

          wird je ein Ortsbezirk gem. § 74 GemO gebildet. 

bb) Vergabe von Lieferungen und Leistungen für gärt-

nerische und grüngestalterische Maßnahmen von 

mehr als 52.000,00 €  bis 160.000,00 €, wenn bei 

Ausschreibungen Zuschlagsfristen einzuhalten  sind 

und vor  Fristablauf  eine  Entscheidung des Haupt-

ausschusses und/oder des Stadtrates nicht   herbei-

geführt werden kann. 

 

 

 

7. Sozialausschuss 

 

a) Beratung  

 

                 Grundsätzliche soziale Problemstellungen. 

 

 

8. Werksausschuss Gebäudemanagement Landau  

 

Der Aufgabenbereich (Beratung und Entscheidung) ergibt 

sich aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssat-

zung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in 

ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

 

(2) Abweichend von den Regelungen in Absatz 1 entscheidet in 

allen Angelegenheiten, die wegen ihrer allgemeinen oder be-

sonderen Bedeutung eine Entscheidung des Stadtrates gebo-

ten erscheinen lassen, der Stadtrat. 

 

 

§ 9 

Bildung von Ortsbezirken 

 

(1)  Für die Stadtteile 

 

      Landau-Arzheim   Landau-Mörzheim 

      Landau-Dammheim   Landau-Nußdorf 

      Landau-Godramstein   Landau-Queichheim und 

      Landau-Mörlheim   Landau-Wollmesheim 

 

wird je ein Ortsbezirk gem. § 74 GemO gebildet. 
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2.  Die Ortsbeiräte Arzheim, Godramstein, Nußdorf und Queich-

heim bestehen aus 15 Mitgliedern, die Ortsbeiräte Damm-

heim, Mörlheim, Mörzheim und Wollmesheim bestehen aus 

11 Mitgliedern. 

 

3. Die Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus dem als Anlage 

beigefügten Lageplan. Dieser ist Bestandteil der Satzung. 

 

4.  Die Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 60 v.H. des Höchstsatzes nach § 12 i. V. m. § 14 der 

Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für 

kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 (GVBl. S. 

435) in der jeweils gültigen Fassung. Den Stellvertretern der 

Ortsvorsteher, die den Ortsvorsteher innerhalb eines Monats 

insgesamt länger als drei Tage vertreten, wird für die Zeit der 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung bis zur gleichen Hö-

he wie dem Ortsvorsteher gewährt. 

 

 

5.   Die Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten als Ersatz der mit ihrem 

Amt verbundenen Aufwendungen und der notwendigen ba-

ren Auslagen eine Aufwandsentschädigung nach monatlichen 

Durchschnittssätzen in Höhe von 15,00 €, die für jeden be-

gonnenen Monat ihrer Amtszeit - in der Regel bis zum 15. je-

den Monats - gezahlt wird. Sie erhöht sich auf 20,00 € für die 

Ortsbeiratsmitglieder, die Sitzungsunterlagen auf elektroni-

schem Weg erhalten. 

 

Allen Mitgliedern der Ortsbeiräte wird der nachgewiesene 

Lohnausfall ersetzt; Verdienstausfall jedoch nicht. Die Be-

stimmung des § 2 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 

 

§ 10 

Aufgaben des Ortsbeirates 

 

1. Dem Ortsbeirat werden neben den ihm nach § 75 Abs. 1 Ge-

mO obliegenden Aufgaben gem. § 75 Abs. 2 GemO folgende 

die jeweiligen Stadtteile betreffenden Aufgaben zur selbstän-

digen Entscheidung übertragen: 

 

 

(2)  Die Ortsbeiräte Arzheim, Godramstein, Nußdorf und Queich-

heim bestehen aus 15 Mitgliedern, die Ortsbeiräte Damm-

heim, Mörlheim, Mörzheim und Wollmesheim bestehen aus 11 

Mitgliedern. 

 

(3)  Die Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus dem als Anlage 

beigefügten Lageplan. Dieser ist Bestandteil der Satzung. 

 

(4)  Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erhalten eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 60 v.H. des Höchstsatzes 

nach § 12 i. V. m. § 14 der Landesverordnung über die Auf-

wandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) 

vom 27.11.1997 (GVBl. S. 435) in der jeweils gültigen Fassung. 

Wird eine Ortsvorsteherin oder ein Ortsvorsteher innerhalb 

eines Monats insgesamt länger als drei Tage vertreten, wird 

der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter für die Zeit der 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung bis zur  Höhe der 

Aufwandsentschädigung nach Satz 1 gewährt.  

 

(5)  Die Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten als Ersatz der mit ih-

rem Amt verbundenen Aufwendungen und der notwendigen 

baren Auslagen eine Aufwandsentschädigung nach monatli-

chen Durchschnittssätzen in Höhe von 15,00 €, die für jeden 

begonnenen Monat ihrer Amtszeit - in der Regel bis zum 15. 

jeden Monats - gezahlt wird. Die Bestimmung des § 2 Abs. 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(6) Den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern und den Mitglie-

dern der Ortsbeiräte wird der nachgewiesene Lohn- oder Ver-

dienstausfall ersetzt; die Bestimmung des § 2 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. 

 

 

§ 10 

Aufgaben der Ortsbeiräte 

 

(1)  Den Ortsbeiräten werden neben den ihnen  nach § 75 Abs. 1 

GemO obliegenden Aufgaben gem. § 75 Abs. 2 GemO folgen-

de die jeweiligen Stadtteile betreffenden Aufgaben zur selb-

ständigen Entscheidung übertragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache 

 

 

 

 

Umformulierung ge-

schlechtsgerechte Sprache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung § 18 Abs. 4 Ge-

mO i.V.m. KomAEVO 
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1.1 Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke, Vermietung 

gemeindeeigener Wohnungen. 

 

1.2 Zulassung von Schaustellern zu den Kirchweihen und sons-

tigen Volksfesten. 

  

1.3 Gestaltung des Friedhofes und der sonstigen Anlagen un-

ter Mitwirkung des Garten- und Friedhofsamtes. 

  

1.4 Gestaltung örtlicher Veranstaltungen (z.B. Volkstrauertag, 

Heimatabende, sonstige kulturelle Veranstaltungen) im 

Rahmen des Gesamtveranstaltungsprogramms. 

 

1.5 Regelung zur Benutzung der Schulsäle, der Schulturnhalle 

oder Mehrzweckhalle durch Verbände und Vereine. 

 

  

1.6 Verwaltung des Rathauses. 

  

1.7 Jagdverpachtung, soweit die Jagdgenossenschaft ihre 

Rechte und Pflichten auf die Gemeinde übertragen hat. 

  

1.8 Festsetzung der Reihenfolge für den Ausbau und die Un-

terhaltung von Wirtschaftswegen. 

 

1.9 Verpachtung der Schafweiden. 

 

 

2.   Der Ortsbeirat wird gem. § 75 Abs. 2 GemO zu folgenden Fra-

gen gehört: 

 

2.1 Aufstellung von Bauleitplänen für den Stadtteil. 

 

2.2 Entwurf des Haushaltsplanes, soweit es sich um die An-

sätze für den Stadtteil handelt. 

2.3 Entwürfe zu Investitionsplänen, soweit es sich um Ansät-

ze für den Stadtteil handelt. 

2.4 Aufstellung und Fortschreibung des Straßenausbaupro-

gramms für die im Ortsbezirk gelegene(n) Abrechun-

gungseinheit(en). 

2.5 Erlass von Satzungen zur Änderung des bisherigen Orts-

rechts. 

1. Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke. 

 

 

2. Zulassung von Schaustellern zu den Kirchweihen und sons-

tigen Volksfesten. 

 

3. Gestaltung des Friedhofes und der sonstigen Anlagen un-

ter Mitwirkung der zuständigen städtischen Stellen. 

 

4. Gestaltung örtlicher Veranstaltungen (z.B. Volkstrauertag, 

Heimatabende, sonstige kulturelle Veranstaltungen) im 

Rahmen des Gesamtveranstaltungsprogramms. 

 

5. Regelung zur Benutzung der Schulsäle, der Schulturnhalle 

oder Mehrzweckhalle und sonstiger dem Stadtteil zuge-

wiesener Räumlichkeiten durch Verbände und Vereine. 

 

 

 

6. Jagdverpachtung, soweit die Jagdgenossenschaft ihre 

Rechte und Pflichten auf die Gemeinde übertragen hat. 

 

7. Festsetzung der Reihenfolge für den Ausbau und die Un-

terhaltung von Wirtschaftswegen. 

 

8. Verpachtung der Schafweiden. 

 

 

(2) Die Ortsbeiräte werden gem. § 75 Abs. 2 GemO zu folgenden 

Fragen gehört: 

 

1. Aufstellung von Bauleitplänen für den Stadtteil. 

 

2. Entwurf des Haushaltsplanes, soweit es sich um die Ansätze 

für den Stadtteil handelt. 

3. Entwürfe zu Investitionsplänen, soweit es sich um Ansätze 

für den Stadtteil handelt. 

4. Aufstellung und Fortschreibung des Straßenausbaupro-

gramms für die im Ortsbezirk gelegene(n) Abrechun-

gungseinheit(en). 

5. Erlass von Satzungen zur Änderung des bisherigen Orts-

rechts. 

Für Vermietung ab 01.01.18 

Wohnungsbaugesellschaft 

zuständig, bisher Vermietung 

durch GML  

 

 

Redaktionelle Anpassung, da 

es kein Garten- und Fried-

hofsamt mehr gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aufgegangen in Nr. 5 
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2.6 Verhängung von Bausperren im Stadtteil. 

2.7 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadt-

teil. 

2.8 Namensgebung für Straßen, Wege und Plätze im Stadt-

teil. 

2.9 Grundstücksangelegenheiten, soweit sie von besonderer 

Bedeutung für den Stadtteil sind. 

2.10 Festlegung der Sperrzeit für Gast- und Schankwirtschaf-

ten im Stadtteil. 

2.11 Park- und Verkehrsverhältnisse im Stadtteil, soweit den 

Angelegenheiten besondere Bedeutung zukommt. 

2.12 Alle sonstigen wichtigen Fragen, die den Stadtteil betref-

fen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Form der öffentlichen Bekanntmachung 

 

1. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt erfolgen im Amts-

blatt für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Landau in 

der Pfalz. 

 

2. Abweichend von Abs. 1 werden Karten, Pläne oder Zeichnun-

gen und damit verbundene Texte und Erläuterungen, die aus 

technischen oder sonstigen Gründen nicht im Amtsblatt be-

kannt gemacht werden können,  in einem Dienstgebäude der 

Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienst-

zeit auf die Dauer von zwei Wochen, mindestens aber wäh-

rend sieben voller Werktage, ausgelegt. Gegenstand, Ort (Ge-

bäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung werden spä-

testens am Tage vor Beginn der Auslegung  nach Abs. 1 öf-

6. Verhängung von Bausperren im Stadtteil. 

7. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtteil. 

8. Namensgebung für Straßen, Wege und Plätze im Stadtteil. 

9. Grundstücksangelegenheiten, soweit sie von besonderer 

Bedeutung für den Stadtteil sind. 

10. Festlegung der Sperrzeit für Gast- und Schankwirtschaften 

im Stadtteil. 

11. Park- und Verkehrsverhältnisse im Stadtteil, soweit den 

Angelegenheiten besondere Bedeutung zukommt. 

12. Alle sonstigen wichtigen Fragen, die den Stadtteil betref-

fen. 

 

 

 

 

§ 11 

Tonübertragungen 

 

Bei öffentlichen Sitzungen im Ratssaal sind Tonübertragungen in 

das Foyer des Ratssaals zulässig, wenn die Plätze des Zuschauerbe-

reichs des Ratssaals nicht für alle an der Teilnahme an der Sitzung 

Interessierten ausreichen. Das Ordnungs- und Hausrecht der Vor-

sitzenden oder des Vorsitzenden im Sitzungssaal erstreckt sich in 

diesem Fall auch auf das Foyer. 

 

 

§ 12 

Form der öffentlichen Bekanntmachung 

 

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt erfolgen im Amts-

blatt für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Landau in 

der Pfalz. 

 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden Karten, Pläne oder Zeichnun-

gen und damit verbundene Texte und Erläuterungen, die aus 

technischen oder sonstigen Gründen nicht im Amtsblatt be-

kannt gemacht werden können,  in einem Dienstgebäude der 

Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienst-

zeit auf die Dauer von zwei Wochen, mindestens aber wäh-

rend sieben voller Werktage, ausgelegt. Gegenstand, Ort (Ge-

bäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung werden spä-

testens am Tage vor Beginn der Auslegung  nach Abs. 1 öf-
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fentlich bekanntgemacht. 

 

3. Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung 

vorgeschrieben ist und diese Rechtsvorschrift keine besonde-

ren Bestimmungen enthält, werden Gegenstand, Ort (Gebäu-

de und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Ta-

ge vor Beginn der Auslegung in der Form des Abs. 1 öffentlich 

bekanntgemacht. Die Auslegungsfrist beträgt, sofern gesetz-

lich nicht etwas anderes bestimmt ist, zwei Wochen, mindes-

tens aber sieben volle Werktage. 

 

4. Rechtsvorschriften, die eine andere Form der öffentlichen 

Bekanntmachung vorsehen, bleiben unberührt. 

 

5. Für die durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen ortsüblichen 

Bekanntmachungen gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt 

Landau in der Pfalz vom 01.09.2004, zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 22.02.2012, außer Kraft. 

 

Landau in der Pfalz, 25.06.2014 

Die Stadtverwaltung: 

 

Hans-Dieter Schlimmer 

Oberbürgermeister 

 

Änderungshistorie:  

 

geändert durch Satzung vom 25.05.2016 gemäß 

Stadtratsbeschluss vom 24.05.2016 

in Kraft seit 03.06.2016 

 

geändert durch Satzung vom 21.09.2016 gemäß 

Stadtratsbeschluss vom 13.09.2016 

in Kraft seit 23.09.2016 

fentlich bekanntgemacht. 

 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung 

vorgeschrieben ist und diese Rechtsvorschrift keine besonde-

ren Bestimmungen enthält, werden Gegenstand, Ort (Gebäu-

de und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Ta-

ge vor Beginn der Auslegung in der Form des Abs. 1 öffentlich 

bekanntgemacht. Die Auslegungsfrist beträgt, sofern gesetz-

lich nicht etwas anderes bestimmt ist, zwei Wochen, mindes-

tens aber sieben volle Werktage. 

 

(4) Rechtsvorschriften, die eine andere Form der öffentlichen 

Bekanntmachung vorsehen, bleiben unberührt. 

 

(5) Für die durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen ortsüblichen 

Bekanntmachungen gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt 

Landau in der Pfalz vom 25.06.2014, zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 21.09.2016, außer Kraft. 

 

Landau in der Pfalz,  

Die Stadtverwaltung: 

 

Thomas Hirsch 

Oberbürgermeister 

 

 


